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Da das hier mehrfach kam: die außergerichtliche Rechtsberatung in konkreten Fällen ist
gesetzlich reglementiert und darf grundsätzlich nur durch bestimmte Personengruppen
vorgenommen werden. In der Regel sind das Volljuristen. Ausgenommen hiervon sind u.a.
Beratungen in engen persönlichen Beziehungen oder Beratungen, die in den eigenen Aufgaben-
und Zuständigkeitsbereich fallen.

Daher können wir hier im Forum zwar schulrechtliche Fragestellungen i.d.R. problemlos auch
ziemlich konkret diskutieren, nicht jedoch Beratungen in einem konkreten
versicherungsrechtlichen Fall leisten.

PS: Dass bei einem Schaden an der Frontscheibe erst einmal grundsätzlich die Teilkasko bis auf
einen Eigenanteil leistet und vom Dienstherrn daher ggf. nur dieser zu erstatten wäre, ist ein
allgemeiner Hinweis und nicht an einen konkreten Einzelfall gebunden.
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